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ſtellung kommen als die Zivilanwärter . Der Reichstag forderte darum

ſchon 1906 die Anrechnung eines Teiles der Militärdienſtzeit auf das

Beſoldungsdienſtalter . war ein Geb der Gerechtigkeit , keine

Verletzung berechtigter derer Intereſſen .

A. Reich .

Als darum im Jahre 1909 ein Beſoldungsgeſetz für Reichsbeamte

erlaſſen wurde , fanden folgende Beſtimmungen Aufnahme :

§ 7. Den Militäranwärtern , die 9 Jahre und darüber im Heere oder in der

Marine gedient haben , wird bei der erſten etatsmäßigen Anſtellung die Militär

und Marinedienſtzeit

a) ſoweit dieſe und die nachfolgende Zivildienſtzeit 12 Jahre überſteigt ,

bis zu drei Jahren , mindeſtens jedoch mit einem Jahre ,

p) ſoweit die Militär - und Marinedienſtzeit und die nachfolgende Zivil

dienſtzeit 12 Jahre nicht überſteigt , mit einem Jahre auf das Be

ſoldungsdienſtalter angerechnet .

Den Militäranwärtern , die weniger als 9 Jahre im Heere und in der

ienſtzeit bei der erſtenMarine gedient haben , wird die tatſächlich abgeleiſtete D

etatsmäßigen Anſtellung als mittlere Beamte oder Kanzleibeamte bis zur Dauer

eines Jahres auf das Beſoldungsdienſtalter angerechnet .

Die vor dem vollendeten 17. Lebensjahre liegende Militär - und Marine

dienſtzeit bleibt außer Betracht .

§ 8 . Werden Unterbeamte aus der Klaſſe der ehemaligen Militäranwärter

als mittlere Beamte oder als Kanzleibeamte angeſtellt , ſo findet eine Anrechnung

der Militär - und Marinedienſtzeit inſoweit ſtatt , als nicht ſchon die bei der An⸗

s Unterbeamte ſtattgehabte Anrechnung zu einer gleichen Verbeſſerungſtellung

des Dienſteinkommens in der neuen Klaſſe führt .

Übergangsvorſchriften .
F

§ 40. Den Beamten aus der Klaſſe der ehemaligen M litäranwärter , auch

wenn ſie ſich in Beförderungsſtellen befinden , wird das Beſoldungsdienſt

alter inſoweit vorgerückt , wie eine Vorrückung erfolgt wäre , wenn die §§ 7 und 8

rführung aus einerſchon zur Zeit der erſten etatsmäßigen Anſtellung oder Übe

Unterbeamtenſtelle in eine Stelle des mittleren oder Kanzleidienſtes in Geltung

geweſen wäre . “

In dieſen Vorſchriften waren nur die Grundgedanken enthalten .

Die dann erlaſſenen Ausführungsbeſtimmungen brachten eine Reihe

von Härten , um deren Beſeitigung der Bund der Militäranwärter

den Reichstag bat ; es ſollte insbeſondere

a) jegliche Zivildienſtzeit , gleichgültig bei welcher Behörde und in

welcher Stellung im Reichs - , Staats - oder Kommunal⸗ - uſw . Dienſte

ſie abgeleiſtet iſt , als anrechnungsfähig bezeichnet werden ,

die anrechnungsfähige Dienſtzeit der in Beförderungs

befindlichen Militäranwärter inſoweit in den Beförderungsſtellen

angerechnet werden , als durch die Anrechnung in der erſten etats

ſtellen

mäßigen Stelle eine der Länge der anzurechnenden Dienſtzeit



entſprechende Vordatierung in der Beförderungsſtelle nicht er —

folgt iſt , und

c) die zu ungunſten der Militäranwärter ſtattgefundene Ausſchaltung
des 13. Dienſtjahrs beſeitigt werden .

Dieſe Beſchwerden erſcheinen nicht unbegründet ; es iſt nämlich

überall nur die nach dem 13. Jahre liegende Dienſtzeit angerechnet

worden . Einem vor dem Jakrafttreten des Geſetzes ten

Militäranwärter z. B. , der 13 Jahre 6 Monate ( einſchließlich

des bei der Zivilbehörde abgeleiſteten Probejahrs ) beim Wiltär
gedient hat und 1 Jahr und 6 Monate Diätar geweſen iſt , ſind

nicht etwa die über das 12. Dienſtjahr hinaus nachgewieſenen an

rechnungsfähigen 3 Jahre , ſondern tatſächlich nur 2 Jahre angerechnet

worden . Durch dieſe Ausſchaltung iſt die Wirkung der Anrechnung

für die Militäranwärter bei der Reichs - Poſt⸗ und Telegraphen - Ver

waltung , zum Teil auch bei den Militäranwärtern anderer Verwaltungen ,

ſehr gering geweſen . Der Wert der geſetzlichen Beſtimmungen iſt durch

die willkürliche Ausſchaltung weſentlich herabgemindert worden . Es

dürfte deshalb als ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit angeſehen

werden , wenn die Ausſchaltung des 13. Jahres beſeitigt wird und die

Beamten in den vollen Genuß der Allerhöchſt bewilligten Anrechnung

von Militärdienſtzeit auf das Beſoldungsdienſtalter gelangen .

B. Die Bundesſtaaten .

Bei der Verabſchiedung des Beſoldiingsgeſetzes hat der Reichstag

unterm 12. Juli 1909 folgende Reſolution angenommen :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , mit den verbündeten Re

gierun en in Verhandlungen darüber einzutreten , daß die im § 8

jetzt § des Beſoldungsgeſetzes beſchloſſenen über die

der Militär - und Marinedienſtzeit der Militäranwärter

auf das Beſoldungsdienſtalter in allen Bundesſtaaten gleichmäßig

durchgeführt werden “ .

Nach der Druckſache des Reichstags vom 13 . Januar 1910 iſt dieſe

Reſolution vom Bundesrate 55 Herrn Reichskanzler überwieſen

worden , und nach Seite 61 ſind die Verhandlungen mit den verbündeten

Regierungen eingeleitet .

Die Reichsregierung teilte im Jahre 1911 mit , daß „die Regelung

eine gewiſſe Zeit erfordere , da es in den

——9. —

Bundesſtaaten des

Erlaſſes eines Geſetzes bedürfe . Auch die Frage einer entſprechenden

Berückſichtigung der im Kommunaldienſte 22 Militäranwärter

ſei bei den Bundesregierungen angeregt worden . Eine Mitteilung

über deren Stellungnahme könne noch nicht erfolgen , da erſt wenige

M. Erzberger , Der Militäranwärter .
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